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oder eingestellt wurde. Sollte das Verfahren eingestellt worden sein, ist darzustellen, warum 
es eingestellt wurde. Denn wie auf S. 7 dargestellt, sind die Freiflächen weiterhin als 
naturschutzfachlich hochwertig einzustufen. Die Voraussetzungen für die Zielerreichung des 
LaPro sind damit nach wie vor gegeben. 

Die Biotopvernetzungsfunktion im Norden des Änderungsbereiches ist ebenfalls 
differenzierter zu betrachten. Im Geltungsbereich von 8-98 kann hier möglicherweise auf 
eine Fassaden- und Dachbegrünung abgestellt werden, um eine Sicherung der 
Vernetzungsfunktion auf künftigen Siedlungsflächen zu gewährleisten. Im Geltungsbereich 
von 8-11 sollte dies durch die hochtechnischen Anforderungen der Erweiterung der BSR 
nicht möglich sein. Der Neuversiegelungsgrad wird hier überdurchschnittlich hoch sein und 
ob Dach- und Fassadenbegrünungen möglich sein werden, ist mehr als fraglich. Die 
Zielerreichung des LaPro ist daher sehr stark eingeschränkt.  

Insgesamt ist von einer Abwertung des Biotopverbundes auszugehen. Wie stark diese 
Beeinträchtigung ausfällt, ist vom Bebauungsgrad und der künftigen Nutzungsintensivierung 
abhängig.  

Vertrag gemäß § 54ff VwVfG 

Auf S. 5 wird die illegale Rodung aus dem Frühjahr 2018 angesprochen. Es sei darauf 

wurden. Es wurde ein Öffentlich-Rechtlicher Vertrag gemäß § 54ff VwVfG mit 
Vorhabenträger geschlossen. Über dieses ordnungsrechtliche Mittel ist der Vorhabenträger 
verpflichtet, den illegalen Eingriff im Sinne des § 17 Abs. 8 BNatSchG an Ort und Stelle 
wiederherzustellen. Hier besteht also eine Zweckbindung der Fläche, die die weitere 
Planung erheblich einschränkt und z.B. einen noch höheren Bebauungsgrad ausschließt. 

Kompensation 

Insgesamt sind im Bereich der FNP-Änderung Kompensationserfordernisse aus vier 
Rechtsbereichen zu erwarten: 1. Öffentlich-Rechtlicher Vertrag. 2. Eingriffskompensation 
durch die B-Pläne 8-98 und 8-11. 3. Forstrechtlicher Ausgleich nach LWaldG und 4. 
Artenschutzrechtliche Kompensation, die sich aus § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG bzw. § 45 
Abs. 7 BNatSchG ergeben können. 

Zu 1.) Die 2018 illegal gerodeten Bereiche sind vollständig auf dem Grundstück 
wiederherzustellen. Nach derzeitigem Stand sind dafür alle restlichen Freiflächen des B-
Plans 8-98 nötig, die nicht von der baulichen Entwicklung betroffen sind.  
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Zu 2.) Darüber hinaus ergibt sich durch die Versiegelung und Bebauung ein weiteres 
Kompensationserfordernis. Erfahrungsgemäß macht die Versiegelung der Böden den 
höchsten Anteil dieses Erfordernisses aus. Da hier Böden von hoher bzw. sehr hoher 
Schutzwürdigkeit vorliegen, muss davon ausgegangen werden, dass auch ein entsprechend 
hohes Kompensationsdefizit entsteht. Im Falle des B-Plans 8-98 sind alle weiteren Flächen 
auf dem Grundstück durch die Wiederherstellung des Öffentlich-Rechtlichen Vertrages in 
Beschlag genommen. Hier muss davon ausgegangen werden, dass externe 
Kompensationsflächen gesucht werden müssen. Im Falle des B-Plans 8-11 ist jenseits der 
Erweiterungsfläche der BSR auf der Grundlage der bestehenden BImSchG-Genehmigung 
des jetzigen Recyclinghofes ein Regenauffangbecken geplant. Auch hier stehen also auf 
dem Grundstück keine weiteren Flächen zur Verfügung, um die zusätzliche Versiegelung der 
Erweiterung zu kompensieren. Es muss voraussichtlich extern gesucht werden. 

Zu 3.) Es wurden Biotope mit Waldeigenschaften angetroffen. Der B-Plan 8-98 sieht 
allerdings keine Flächen für eine waldrechtliche Bindung vor. Es kommt also zu einem 
Waldumbau. Zusätzliche Flächen für die Wiederaufforstung gemäß LWaldG stehen im 
Geltungsbereich von 8-98 aufgrund des Öffentlich-Rechtlichen Vertrages nicht mehr zur 
Verfügung. Es muss auch hier eine externe Kompensation gefunden werden.  

Zu 4.) Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. So 
können keine gesicherten Aussagen darüber getroffen werden, ob z.B. § 44 Abs. 5 Nr. 3 
BNatSchG für die vorkommenden Vogelarten greift oder CEF-Maßnahmen oder gar FCS-
Maßnahmen erforderlich werden. Die Kartierungen aus dem Jahr 2017 zeigen, dass sowohl 
der Schwerpunkt der Brutnachweise der europäischen Vogelarten als auch der Jagdgebiete 
der Zwergfledermäuse vor allem in den Gehölzbeständen lag. Nach der illegalen Rodung 
2018 und der subsequenten Biotopkartierung von 2022 dürfte ein Hauptkonflikt im 
Waldbereich im Nordosten des Großen Eckerpfuhls liegen. Aufgrund der geringen 
Begrünung im Norden und Osten des Grundstücks ist ein artenschutzrechtliches 
Kompensationserfordernis nicht auszuschließen. 

Klima 

Das RIAS-Gelände stellt eine klimatisch wichtige Fläche dar. Es findet ein 
überdurchschnittlicher Kaltluftvolumenstrom von West nach Ost statt. Bei der Planung muss 
allerdings von einer Barriere-Wirkung ausgegangen werden. Die massive bauliche Dichte in 
W1 und W2 wird den Kaltluftvolumenstrom stark reduzieren. Dazwischen wirkt derzeit schon 
die Alfred-Nobel-Schule als Barriere. Es ist davon auszugehen, dass hier nicht nur das lokale 





 

5 
 

Entlang der Gradestraße handelt es sich um ein Industriegebiet bzw. nach Baunutzungsplan 
um ein reines und beschränktes Arbeitsgebiet. Die aktuelle Nutzung entspricht dem 
industriellen und gewerblichen Charakter des Gebietes vollkommen. Der FNP stellt Ver- und 
Entsorgungsanlagen mit übergeordneter Bedeutung dar.  

Die geplante Typisierung der Baugebietsarten widerspricht der nach 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) entsprechende Immissionsschutz-Rangfolge §§ 2 bis 9. 

Die Immissionsschutz-Rangfolge soll sicherstellen, dass bei der Nutzung von Grundstücken 
und Gebäuden die schädlichen Auswirkungen von Immissionen auf ein Minimum beschränkt 
werden. Dabei müssen insbesondere die Belange des Umwelt- und Gesundheitsschutzes 
sowie die Interessen der Anwohner berücksichtigt werden. 

Ein Wohnbaugebiet, dass direkt an ein Gewerblich- und Industriell-genutztes Gebiet 
angrenzt, erfüllt dieses Kriterium nicht, da insbesondere nächtliche Lärmimmissionen und 
Geruchsimmissionen nicht ausgeschlossen werden können.  

Nach dem Kommentar von Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang,( 15. Aufl. 2022, BauGB § 5 
Rn. 23-25 ) erlaubt §5 Abs. 2 Satz 6 BauGB der Gemeinde, die Flächen für 
Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen iS des BImSchG darzustellen. Nutzungseinschränkung des 
Gewerbegebietes ist aufgrund des Bestandschutzes und der Versorgungsbedeutung wenig 
praktikabel.  

Der FNP-Entwurf verweist bei der Klärung der Konflikte (Lärm, Geruch) durch das 
Heranrücken von Wohnnutzungen an Gewerbe- sowie Ver- und Entsorgungsflächen, auf die 
verbindliche Bauleitplanung (insbesondere B-Plan 8-98). In diesem Rahmen sollen weitere 
Gutachten erstellt werden und Untersuchungen stattfinden, um Lösungsansätze unter 
anderem durch entsprechende Festsetzungen, vertragliche Regelungen und technische 
Maßnahmen abzustimmen. 

Derzeit liegen keine finalen Gutachten vor. Ein Entwurf zur Geruchsimmission warf erste 
Konflikte mit der dargestellten Planung auf. Laut internen Informationen haben sich die 
Planungsabsichten u.a. aus diesem Grund erneut geändert, weshalb es keine Hinweise zur 
Konfliktlösung im B-Plan 8-98 gibt.  
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3. Altlasten und vorsorgender Bodenschutz (  ) 

Die eingezeichneten Flächen für die geplante Änderung der FNP-Darstellung sind, wie im 
Begründungstext 

ausgewiesen. Insbesondere die Puffer- und Filterfunktion des Bodens sowie die 
Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt werden in diesen Bereichen als hoch eingestuft. 

Areals deutlich, da es sich um geringfügig anthropogen beeinflusste Böden handelt. Eine 
bauliche Prägung ist in weiten Bereichen nicht gegeben. Zudem geht aus einer 
Biotopkartierung und Erfassung der wildwachsenden Gefäßpflanzenarten aus dem Jahr 
2005 hervor, dass sich im Änderungsbereich, insbesondere im Geltungsbereich des B-Plans 
8-98, Böden mit hoher biotischer Lebensraumfunktion befinden. Nach BNatSchG § 1 (3) sind 
zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
insbesondere Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können. 

Laut der Einstufung im Begründungstext zum Bebauungsplan 8-98 handelt es sich entgegen 
der Angabe im Begründungstext zur FNP-Änderung nicht um eine Entsprechung des 
gesamtstädtischen Ziels des Vorrangs der Innenentwicklung, sondern um ein Vorhaben im 
Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Laut BauGB § 1a, Ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz, soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen unter anderem Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Eine Prüfung gemäß Bln BodSchG § 1 
(2), ob anstelle einer Neuinanspruchnahme von Flächen ein Flächenrecycling im städtischen 
Innenbereich möglich ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt aus Sicht der Bodenschutzbehörde 
unzureichend dargelegt. 

bekannter Bodenverunreinigungen und möglicher Kampfmittelbelastungen gibt es punktuell 
gegebenenfalls ein erhöhtes Risiko der Schadstoffverlagerung bei Bodeneingriffen. Laut 
Bodenbelastungskataster sind die dort vermerkten Flächen teils saniert beziehungsweise 
wurden oder werden untersucht. In enger Abstimmung mit der Fachbehörde sollte im Zuge 
der Bebauungsplanverfahren eine fachgerechte Untersuchung und gegebenenfalls 
Sanierung/Entsorgung aller bekannten  
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Zur Altlastensituation, insbesondere in Bezug auf den Geltungsbereich des B-Plans 8-89, ist 
zu ergänzen, dass das B-Plan-Gebiet laut einer vorliegenden Rasterfelduntersuchung aus 
dem Jahr 2016 in weiten Teilen mit einer Auffüllungsschicht überdeckt ist. Laut Bericht kam 
es bei der Analyse der Bodenproben im gesamten B-Plan-Gebiet zu einer vereinzelten 
Überschreitung der Beurteilungswerte nach Berliner Liste 2005. Aus einem vorliegenden 
Baugrundgutachten zum Grundstück Tempelhofer Weg 122 aus dem Jahr 2009 geht hervor, 
dass die Auffüllungsschicht vermutlich durch Aushub aus dem Teltowkanal entstand und der 
landwirtschaftlichen Nutzung diente. Für eine detaillierte Gefahrenbeurteilung und 
Eingrenzung der lokal ermittelten Schadstoffvorkommen sind weitere, nutzungsorientierte 
Messungen gem. BBodSchV (ab dem 01. August 2023 nach Mantelverordnung) notwendig. 
Da ein Eintrag von Schadstoffen aufgrund der vorhandenen, gering wasserdurchlässigen 
Bodenschichten nicht begünstigt wird und zudem ein großer Flurabstand vorliegt, wird eine 
Gefährdung des Grundwassers seitens der Bodenschutzbehörde als sehr gering 
eingeschätzt. Eine vertiefende Untersuchung der Altlastensituation für einen Teil der von der 
FNP-Änderung betroffenen Bereiche wurde bereits im B-Plan-Verfahren 8-98 veranlasst. Es 
liegen aktuell noch keine Ergebnisse vor. 

ung und gegebenenfalls zumindest 
anteilig multifunktional durch extensiv gepflegte, strukturreich bepflanzte Grünflächen 
erfolgen. Es werden jedoch voraussichtlich Kompensationsmaßnahmen auch außerhalb des 
Änderungsbereichs für die Bodenbeeinträchtigungen  

Im Verfahren des B-Plans 8-98 wurde seitens der Bodenschutzbehörde bereits die Vorlage 
eines Konzepts für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für die von der Planung betroffenen 
Böden auf Basis einer bodenkundlichen Kartierung gefordert. Folgt man der Karte 

-Broker, ist für den gesamten Bezirk Neukölln 
nur eine einzige Fläche ausgewiesen, auf denen die Möglichkeit für Entsiegelungen im 
Rahmen von Kompensationsmaßnahmen besteht. Es wird in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, dass neben dem reinen Abtrag des Versiegelungsbelags oftmals weitere 
Maßnahmen zur Rekultivierung bzw. Renaturierung notwendig sind, um die natürlichen 
Bodenfunktionen wiederherzustellen. Hierzu zählen zum Beispiel die Herstellung einer 
durchwurzelbaren Bodenschicht oder die Verbesserung des Bodengefüges und Erhöhung 
der biologischen Aktivität. Zum aktuellen Zeitpunkt ist aus Sicht der Bodenschutzbehörde die 
geplante Vorgehensweise zu Kompensationsmaßnahmen unzureichend dargelegt.  
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Bedeutung für das Stadtklima hat voraussichtlich vorrangig lokale Auswirkungen für die 
 

Die überdurchschnittlich leistungsfähigen Böden bilden die Grundlage für 
Vegetationsbestände und kühlende Verdunstung, welche eine der Schlüsselstrategien gegen 
urbane Hitze bzw. zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Berlin darstellt. 
Dadurch wird die Bedeutsamkeit einer Erhaltung der Böden und Vegetationsbestände auch 
für das Stadtklima sowie die Luftreinhaltung weiter erhöht. Bezüglich lokaler Auswirkungen 
des Verlusts klimatischer Ausgleichsflächen wird darauf hingewiesen, dass sich laut der Karte 

 unweit des Änderungsbereichs eine der berlinweit am 
stärksten belasteten Planungsräume befindet (Kernindikatoren: Lärmbelastung, 
Luftschadstoffe, Grünflächenversorgung, Thermische Belastung, Soziale Benachteiligung). 

zung der zu erwartenden Umweltauswirkungen ist erst 
nach weiteren Untersuchungen bezüglich der örtlichen Bodenverhältnisse und des 

 

Da eine erhebliche Beeinträchtigung langfristig nicht wiederherstellbarer Bodenfunktionen 
erfolgen soll und eine Änderung des Flächennutzungsplans sowie eine Umsetzung des 
aktuellen B-Plan-Entwurfs 8-98 einen hohen Nettoverlust an Fläche bedeuten würde, wurde 
bereits im Rahmen des B-Plan-Verfahrens eine Ermittlung des Ist-Zustands in Form einer 
bodenkundlichen Kartierung und eine daraus abgeleitete, maßstabsgerechte 
Planungsoptimierung mit dem Ziel eines deutlich geringeren Nettoverlustes an Fläche und 
Bodenfunktionen gefordert. Es liegen derzeit noch keine Ergebnisse vor. 

ich der erhöhten Risiken bei Bodenarbeiten aufgrund des anteiligen 
Altlastenverdachts ist nach gegenwärtigem Stand nicht von erheblichen Auswirkungen 
auszugehen, welche nicht durch entsprechende Berücksichtigung im Planungsprozess und 
geeignete lokale Maßn  

Hinsichtlich Bodenarbeiten ist hier folgendes zu ergänzen: Da das Gelände, insbesondere 
im Geltungsbereich des B-Plans 8-98, durch deutliche Höhenunterschiede gekennzeichnet 
ist, käme es im Fall von Baumaßnahmen zu Aushubmassen zum Ausgleich tiefer liegender 
Areale, was einen erheblichen Eingriff darstellen würde. Hier ist generell zu beachten, dass 
laut § 202 BauGB Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen 
sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in 
nutzbarem Zustand zu erhalten ist. Aufgrund der oben geschilderten, hervorzuhebenden 
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Eigenschaften der Böden sowie der topographischen Verhältnisse in Kombination mit einem 
Bestehen sensibler Wiederherstellungsbereiche auf dem Gelände, ist im Fall eines Eingriffs 
in Böden eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 frühzeitig, also bereits in der 
Planungsphase, einzubinden. Dies kann z.B. durch eine Regelung im städtebaulichen 
Vertrag erfolgen. 

Schlussfolgerung: 
Der vorangegangenen Argumentation folgend handelt es sich bei dem FNP-
Änderungsbereich um Flächen mit einer sehr hohen Relevanz für den Naturhaushalt. Die 
überdurchschnittlich leistungsfähigen Böden besitzen einen hohen Seltenheitswert und bilden 
außerdem die Grundlage für klimawirksame Grün- und Freiflächen, welche laut StEP Klima 
2.0 eine der Schlüsselstrategien gegen urbane Hitze bzw. zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels der Stadt Berlin darstellen. Eine Anpassung des Flächennutzungsplans bzw. 
eine Umsetzung des B-Plan-Entwurfs 8-98 würde eine unwiederbringliche Zerstörung der für 
die Planung vorgesehenen Böden und deren Funktionen bedeuten. Die geplante Schaffung 
von gewerblicher Baufläche und Wohnbaufläche im Änderungsbereich widerspricht der 
Forderung des BBodSchG § 1, die Funktionen des Bodens zu sichern und eine 
Beeinträchtigung seiner natürlichen Funktionen zu vermeiden.  

Es wird seitens der Bodenschutzbehörde somit erbeten, die im FNP als Grünfläche 
dargestellten Bereiche zu erhalten und somit eine Sicherung der Böden vorzubereiten.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 

 

 





































Wird in aktualisierter Fassung zusammen 
mit den anderen Gutachten bereitgestellt
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Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 
I. zu einem Entwurf  Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
Neukölln - Bereich Gradestraße, westl. Tempelhofer Weg / Britzer Damm (05/17) 

II. zu einem Entwurf  Erneute öffentliche Auslegung 
Tempelhof-Schöneberg - Eisenacher Straße / Steinhellenweg (02/18) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den o. g. Bereichen befinden sich Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen der  
Berliner Wasserbetriebe (BWB), welche im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung stehen. 
Die Anlagen der BWB werden weiterhin benötigt und sind zu erhalten. 

Zu den geplanten Änderungen können folgende grundsätzliche Aussagen gemacht werden: 

 Kommt es im Zusammenhang mit geplanten städtebaulichen Maßnahmen zum Neubau von 
öffentlichen Straßen, sind diese Maßnahmen mit konkreten Straßenbauunterlagen bzw. Bau-
plänen mindestens 24 Monate vor der geplanten Realisierung bei BWB anzumelden. Die 
BWB sind dann verantwortlich für die Erstellung genereller Konzepte für die Re-gen- und 
Schmutzwasserentsorgung, sowie für die Trinkwasserversorgung. 

 Die Mittel für die Regenwasseranlagen sind vom Straßenbaulastträger bereitzustellen. Die 
Erschließung mit Schmutzwasser- und Trinkwasseranlagen erfolgt bei gegebener Wirtschaft-
lichkeit durch die BWB. 

 Bei Bauvorhaben ist das Regenwasser vorzugsweise vor Ort zu bewirtschaften. Neben der 
Versickerung von Regenwasser sollte auch dessen Verdunstung gefördert werden. 
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 Sind zur Erschließung von Siedlungsgebieten / Baugebieten Privatstraßen vorgesehen, sind 
diese Maßnahmen mit konkreten Straßenbauunterlagen bzw. Bauplänen mindestens 24 Mo-
nate vor der geplanten Realisierung bei BWB anzumelden.  

 Die Kosten für Planung und Bau von Trinkwasseranlagen sind vom Investor zu tragen. Eine 
Herstellung von öffentlichen Regen- und Schmutzwasserkanälen in Privatstraßen erfolgt 
nicht. 

 Für die Erschließung mit öffentlichen Trinkwasserleitungen sind den BWB die konkreten Be-
darfswerte vorzulegen. Die Dimensionierung der Versorgungsleitungen erfolgt grundsätzlich 
nur entsprechend dem Trinkwasserbedarf. Löschwasser kann im Rahmen der Leistungsfähig-
keit des Trinkwasserversorgungsnetzes bereitgestellt werden. 

 Aufgrund geplanter Nutzungsänderungen können im Trinkwasserversorgungsnetz partiell 
Leitungserneuerungen oder - verstärkungen zu Lasten des Investors erforderlich werden. 

 Alle Anlagen unseres Unternehmens, welche sich im nichtöffentlichen Straßenland befinden, 
sind zu sichern und zugunsten der BWB sind beschränkte persönliche Dienstbarkeiten (Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht) im Grundbuch einzutragen. Gegebenenfalls sind technische Mög-
lichkeiten der Umverlegung zu untersuchen und zu Lasten des Investors zu veranlassen. 

 Die in der Werksnorm Regelblatt 14 festgelegten Schutzstreifenbreiten zur Sicherung unserer 
Anlagen dürfen nicht überbaut oder mit Bäumen bepflanzt werden. Den Mitarbeitern der 
BWB muss der Zugang zu unseren Anlagen, gegebenenfalls mit Fahrzeugen von bis zu  

 26 t Gesamtgewicht ermöglicht werden. 
 Sollte sich die Maßnahme in einem Wasserschutzgebiet befinden, müssen die Verbote der 

jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung eingehalten werden. Das Hinweisblatt zum 
Bauen im Wasserschutzgebiet ist zu beachten. 

Konkretere Angaben können erst nach Vorlage von Bebauungsplänen gemacht werden. 

Bei Fragen können Sie sich gern unter o. g. Telefonnummer oder E-Mail an  wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
i. A.   i. A.     

   

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und trägt daher keine Unterschrift. 
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Des Weiteren soll ein Teil der mit der denkmalgeschützten Alfred-Nobel-Schule bebauten Fläche einer 
neuen (ungeschützten?) Grünfläche und der Rest der Schulfläche zzgl. weiterer, südwestlich gelegener 
Brachflächen dem Gebiet W2 zugeschlagen werden. In W2 ist zudem auch noch eine geschützte Grün-
anlage vorhanden. 

Auch wenn wir die Ausweisung des Bereichs um den großen Ecker-Pfuhl als Grünfläche begrüßen, ist 
die Flächendeklaration im geplanten FNP momentan noch sehr undeutlich und nicht klar, ob diese damit 
dann auch dauerhaft gesichert ist. Zumal sich die Frage stellt, ob eine Schulfläche auch gleichzeitig 
Grünanlage/-fläche sein kann bzw. ob diese dann gemäß FNP-Änderung entsiegelt werden müsste, um 
die Kriterien einer Grünfläche/-anlage zu erfüllen? 

Der Bereich für Grünes soll insgesamt sehr stark reduziert werden, was wir in Zeiten des Klima-
wandels ablehnen, auch weil dadurch gewachsene geschützte Biotope und Böden mit hoher bis 
sehr hoher Schutzwürdigkeit überbaut wer-
den sollen. Die Grünflächen unterliegen hier 
ebenfalls der höchsten Schutzwürdigkeit und 
auch das LaPro gibt den Erhalt dieser Fläche 
als geplantes LSG bzw. geschützten Land-
schaftsbestandteil vor. Zudem ist aufgrund 
der vorhandenen Pfuhle in der Grünfläche 
von Landlebensräumen von Amphibien aus-
zugehen. Selbst das StEP Klima 2.0 erkennt 
diese Grünflächen als berlin-relevant an und 
gibt deren Erhalt vor. Und trotzdem sollen 7 
von 11 ha langfristig bebaut und versiegelt 
werden. Wir fragen, wozu hat Berlin Instru-
mente, wie das des LaPro bzw. StEPKlima, wenn die darin enthaltenen Planungshinweise miss-
achtet und übergangen werden? Der Schutz der Umwelt und der Erhalt von Grün- und Erho-
lungsflächen ist ebenso ein überwiegendes öffentliches Interesse der Allgemeinheit, da diese 
besonders innerhalb einer dichtbebauten Stadt die Grundlage für gesunde Lebensverhältnisse 
bilden. (Bildquelle Umweltatlas, LaPro Biotop- und Artenschutz, 05.2023)

Hinzu kommt, dass die Wohnbebauung östlich des Britzer Damms lt. LaPro als mit Erholungsflächen 

Die hohe Flächenversiegelung innerhalb Berlins wirkt der Grundwasserneubildung, CO2- und 
Feinstaubbindung entgegen. Stattdessen erhöhen sich zunehmend die Temperaturen innerhalb der 
Stadt und führen zu immer mehr gesundheitlichen Problemen, besonders durch steigende und anhal-
tend hohe Nachttemperaturen.  

Zu den Planungen der BSR 

Unverständlich ist für uns, weshalb sich der Standort der BSR weiter in Richtung Süden ausdehnen 
muss, da auf dem Gelände der BSR selbst so viel bereits versiegelte Fläche vorhanden ist, welche nur 
untergeordnet genutzt wird. So gibt es enorm viele ebenerdige Stellplätze für Pkw, welche vermutlich 
den Mitarbeitern vor Ort zuzuordnen sind. Diese könnten z. B. in einem kleinen Parkhaus gesammelt 
abgestellt werden. Somit bestünde die Möglichkeit der Neuanordnung der Nutzungen innerhalb dieser 
Gewerbefläche und somit der Nutzung bereits versiegelter Flächen für die Anlagenerweiterung.  

Des Weiteren ist aus der Karte Störfallbetriebe  Achtungsabstände ersichtlich, dass die neu auszuwei-
senden Gebiete für Wohnungsbau sich an dem derzeitigen Achtungsabstand der bestehenden, jedoch 
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nicht der zukünftigen Anlagen beziehen. Geplant ist  eine weitere Verbrennungsanlage auf dem Ge-
lände und wenn die auf der Erweiterungsfläche errichtet wird, ist fraglich, ob der Achtungsabstand dann 
noch eingehalten wird. Vermutlich nicht. Somit werden zukünftige Anwohner von vornherein den Stö-
rungen und Emissionen dieser neuen Verbrennungsanlage ausgesetzt und somit deren Gesundheit 
zusätzlich gefährdet. Denn durch die zunehmende Versiegelung und Unterbrechung der Kaltluftvolu-
menströme aufgrund der Bebauung werden diese Immissionen nicht von der Wohnbebauung wegge-
führt, sondern verbleiben länger vor Ort und verschlechtern die lokalen klimatischen Bedingungen (Luft, 
Wasser, Temperaturen) weiter. 

Gegen die Planungen der BSR sprechen im Einzelnen: 

1. Einschränkung der vorrangigen Wohnnutzung durch die BSR 

Hauptanliegen der FNP-Änderung ist die Schaffung von Voraussetzungen für ein neues Stadtquartier 
mit rund 1.050 Wohnungen und dazu passender gewerblicher Nutzung.  

Westlich dieses Entwicklungsgebietes will allerdings die BSR ihren Bestand um eine Anlage zur Sortie-
rung von Abfällen und zur Erzeugung von Abfallbrennstoffen erweitern. Südlich an den Bestand angren-
zend soll dann eine Müllverbrennungsanlage entstehen, die Strom und Wärme produzieren soll.  

Der beabsichtigte Bau einer Müllverbrennungsanlage hat bereits im Vorfeld die planerischen Möglich-
keiten des Entwicklungsträgers beeinträchtigt, der daraufhin seine Planung ändern musste. Das Poten-
tial zur Schaffung des in Berlin dringend benötigten Wohnraums kann durch die BSR-Planung nicht 
ausgeschöpft werden.

2. Schaffung von Nachbarschaftskonflikten durch Müllverbrennung 

Eine Müllverbrennungsanlage mit Gebäudehöhen von mindestens 40 m und einem Rund-um-die Uhr-
Betrieb an 365 Tagen im Jahr mit einer Vielzahl von Umweltwirkungen ist nur in einem Industriegebiet 
mit ausreichenden Abständen zur Wohnbebauung anzusiedeln. So wird beispielsweise im Abstandser-
lass NRW formuliert: 

der Technik entsprechen, reicht ein Schutzabstand von 500 m aus. (siehe Abstandserlass NRW, Lfd. 
Nr. 68, 8.1 (1) a) Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder gasförmiger Abfälle 
mit brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren; Quelle: https://www.umwelt.nrw.de/filead-
min/redaktion/Broschueren/broschuere immissionsschutz bauleitplng.pdf

Tatsächlich sind nach Westen, also zur Kleingartenanlage hin, weniger als 50 m und zur neuen 
Wohnbebauung östlich der MVA weniger als 200 m vorgesehen. Dies ist ein planerischer Konflikt, 
den die BSR-Planung ohne Not hervorruft und den die Änderung des FNP nicht lösen kann. 

3. Keine Alternativen-Prüfung für den MVA-Standort 

Die von den BSR auch heute bereits gesammelten und teilweise aufbereiteten Abfälle (Sperrmüll) wer-
den bislang durch beauftragte Dritte in externen Anlagen verwertet. Es stellt sich die Frage, weshalb 
von dieser wirtschaftlich sinnvollen Praxis abgewichen und stattdessen nun ohne Prüfung von 
Standortalternativen  ausgerechnet in Nachbarschaft zu einer neuen Wohnbebauung eine solche 
Anlage gebaut werden soll. 
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4. Brennstoff ist Müll 

einsetzen zu wollen. Tatsächlich wird als Brennstoff Müll eingesetzt:  

- Das den BSR überlassene Altholz besteht aus den Altholzkategorien A2  A4, mithin also auch 
aus mit organischen und anorganischen Schadstoffen belastetem Holz, das als gefährlicher 
Abfall eingestuft ist.  

- Der Sperrmüll enthält anteilig zwar rund 35 % Holz, das aber selbst nach einer Sortierung mit 
anderen Stoffen verunreinigt ist. Das ist der Grund, weshalb die BSR Sperrmüll bislang über-
wiegend als Ersatzbrennstoff verwertet hat, wie beispielhaft die Entsorgungsbilanz der BSR 
zeigt (Quelle: Langfassung der Entsorgungsbilanz 2017).  

5. Die Entsorgung von Holz und Sperrmüll ist keine öffentliche Daseinsvorsorge 

In den Unterlagen wird die Auffassung vertreten: Erweiterung des für Berlin bedeutsamen Ver- und 
Entsorgungsstandorts an der Gradestraße wird zur weiteren Absicherung dieses öffentlichen Aufgaben-

Weder Altholz noch Sperrmüll sind überlassungspflichtige Abfälle mit ausschließlicher öffentlicher Zu-
ständigkeit. Zudem zeigt die bisherige Entsorgung dieser Abfälle, dass es dazu keiner öffentlichen 
(BSR-) Anlage bedarf.  

In der Abwägung verbleiben die negativen Umweltwirkungen der Verbrennungsanlage, die bereits in 
diesem Stadium der Planung zu berücksichtigen sind.  

6. Unvereinbarkeit von Katastrophenschutz und Wohnbebauung 

Die Anlage soll innerhalb eines Sicherheitsbereiches nach Seveso-III-Richtlinie errichtet werden. Frag-
lich ist, ob die geplante Müllverbrennungsanlage bzw. deren Betriebsmittel nicht selbst unter die 
Maßgaben der Seveso-III-Richtlinie fallen.
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Abgesehen davon erhöht sich durch die Sortier- und Aufbereitungsanlage das Brandrisiko am Standort 
erheblich, eine Zuordnung unter das Berliner Katastrophenschutzgesetz (KatSG) ist nicht mit der nahen 
Wohnbebauung vereinbar. 

7. Unvereinbarkeit einer Müllverbrennungsanlage in einem Vorranggebiet für die Luftreinhaltung 

8. Unvereinbarkeit der BSR-Planung mit dem Leitbild Klima 2.0 

Die Feuerungsanlage mit ihren Wärmeverlusten (Kessel und Kühlanlagen) soll in einem Bereich 
höchster Schutzwürdigkeit für die klimaökologische Situation errichtet werden. Dies ist unverein-

- und Freiflächen am Tag 

9. Nicht überwindbare Hindernisse auf Ebene der Flächennutzungsplanung 

In den Unterlagen wird behauptet: 
 Diese Einschätzung ist nach vorherigen Einwendungen 

nicht haltbar, eine fachliche Begründung dieser These fehlt. 

Außerdem hat sich der BSR-Standort im Jahr 2017/18 bereits mit einer versiegelten Fläche zum Parken 
der Betriebsfahrzeuge Richtung Süden erweitert. Dies erfolgte vermutlich ohne Umweltprüfung oder 
Ausgleichsmaßnahmen. Ob die Voraussetzungen dafür gegeben waren, wäre zu hinterfragen, da diese 
Erweiterungsfläche nicht im B-Plan 8-11 enthalten und der B-Plan 8-11 in der frühzeitigen Beteiligung 
im Jahr 2004 stecken geblieben ist und bisher nicht festgesetzt wurde. Somit waren und sind die Vo-
raussetzungen für diese und weitere Erweiterungen u. E. nicht gegeben, obwohl die vorliegende FNP-
Änderung dies verspricht. 

Im B-Plan 8-98 soll lt. frühzeitiger Beteiligung nur anteilig, vermutlich unter 75 %, eher noch unter 30 % 
der Gesamt-GFZ, mietpreis- und belegungsgebundener Wohnanteil geschaffen werden. So wird 

, wie 
es der FNP verspricht, nicht ausreichend befriedigt, sondern mehr (Versickerungs-)Fläche versie-
gelt, als für die Bedarfsbefriedigung benötigt wird. 

terfragen. Immerhin sollen 7 von 11 ha insgesamt versiegelt und Grün-
flächen mit überdurchschnittlich hohem Kaltluftvolumenstrom verkleinert werden. Das führt zum Abriss 
des Kaltluftvolumenstroms und somit zur Erhöhung der Umgebungstemperaturen, was sich nicht nur 
auf die unmittelbare Wohnbebauung sondern auf die gesamte Umgebung auswirkt. D. h. das lokale 
Klima verändert sich zum Negativen. Es wird in den Sommern zunehmend heißer vor Ort und besonders 
Tropennächte wirken stark negativ auf die menschliche Gesundheit. Das lehnen wir ab. 

Wir lehnen die vorliegende FNP-Änderung ab. 

Dennoch möchten wir noch folgende Hinweise geben: 

Wenn die Planungen weiter vorangetrieben werden, muss von vornherein die Versorgung der vorhan-
den Pfuhle mit Wasser in die Planung mit einfließen, ggf. durch Regenwasser-Einleitung zur Stützung 
zeitweiser Wasserführung von den Dächern oder durch Schaffung von Brunnenpumpen. Die Einleitung 
von Regenwasser von Stellplätzen und Straßen in die Pfuhle lehnen wir ab. 

Des Weiteren bedarf es ausreichender Untersuchungen bzgl. der Vorkommen von Amphibien und an-
deren geschützten Arten, der Eruierung von deren Wanderwegen und Landlebensräumen (mind. 2 
Jahre vor Planbeginn), auch wenn Pfuhle temporär wiederholt trockenfallen, damit diese Lebensraum-
strukturen Neustrukturierung
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(BNatSchG §44). Temporäre Gewässer sind sehr wertvoll für die meisten Amphibien-Arten, da das Tro-
ckenfallen Fressfeinde im Wasser dezimiert. Auch wenn ggf. Larvenkohorten ausfallen können, bevor-
zugen die meisten Amphibien-Arten temporär trockenfallende Gewässer. In der Regel ist der Fortpflan-
zungserfolg in diesen Gewässern höher.1 Wir empfehlen dringend die Einbeziehung der Koordinie-
rungsstelle Fauna der Stiftung Naturschutz Berlin oder den BUND Berlin in Untersuchungen und Pla-
nungen.  

Außerdem sind in Voraussicht der zukünftigen Nutzung der Grünflächen Maßnahmenkonzepte zum 
Schutz der Pfuhle gegen Nutzung und Vandalismus zu erstellen, damit diese, wie von Berlin selbst 
definiert, dauerhaft erhalten bleiben. Ebenso bedarf es Pflege- und Entwicklungskonzepte dafür sowie 
Ausgleichskonzepte für die Versiegelungsmaßnahmen. 

Bereits vorhandene Gebäude, Bäume und sonstige Grünstrukturen, soweit sie zurück gebaut oder be-
seitigt werden sollen, müssen rechtzeitig vorab (mind. 2 Jahre vor Beseitigung) auf das Vorhandensein 
von geschützten Tieren und Pflanzen sowie deren Lebens- und Ruhestätten untersucht werden, um 
rechtzeitig Schutzmaßnahmen bzw. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festlegen zu können. Eine 
Potenzialanalyse ist für derart umfangreiche Planungen, Bebauungen und Versiegelungen nicht ausrei-
chend, um den tatsächlichen Eingriff hinlänglich bewerten zu können. Einen Umweltbericht auf Basis 
einer Potenzialanalyse lehnen wir ab und fordern umfangreiche Untersuchungen, schon weil sich die 
Situation vor Ort aufgrund der geplanten Verkleinerung von 11 auf 4 ha enorm verändern wird und weil 
noch genügend Zeit dafür ist. 

Dach- und Fassadenbegründungen, die auch Lebensräume für Insekten schaffen (Biotopdach) sowie 
der Einsatz alternativer Strom- und Heizungssysteme werden von uns in neuen Bauvorhaben als selbst-
verständlich angesehen und müssen in sämtliche Planungen mit einfließen. Genauso verhält es sich 
mit dem Schutz gegen Vogelschlag und von Insekten gegen Licht, wie es das Insektenschutzgesetz 
vorschreibt. Aber auch der Einsatz alternativer, wiederverwendbarer bzw. recyclebarer Baumaterialien 
sollte mehr und mehr in Betracht gezogen werden, da auch diese Ressourcen endlich sind. 

Von den im Umweltbericht genannten Aufforstungen ist in den aktuellen Luftbildern der Fläche nichts 
zu sehen und muss daher nochmals auf Umsetzung und Funktionalität geprüft werden. Ggf. bedarf es 
Maßnahmen zur Nachsteuerung. 

Versiegelungen können nicht, auch nicht anteilig, durch 
. Versiegelungen können nur durch Entsiegelungen kompensiert 

werden, da die vorhandenen Grünflächen bereits eine sehr hohe bzw. die höchste Wertigkeit in 
Bezug auf Boden, Versickerung und Grünstrukturen aufweisen und somit nicht mehr aufwert-
bar multifunktionale ärtnerisch angelegte Grün-/Parkanlage 
mit erhöhtem Nutzungsdruck, beengtem Raum und zusätzlicher Belastung durch weitere Ver-
brennungsanlagen, als bisher. Das lehnen wir ab. 

Mit freundlichem Gruß 

      
    

für unsere nach § 63 BNatSchG anerkannten Mitgliedsverbände: 
gez.  (Naturschutzbund Deutschland, LV Berlin) 
gez.   (GRÜNE LIGA, Berlin)  

                                                     
1 https://www.researchgate.net/publication/271215426_Temporare_Kleingewasser_und_ihre_Bedeutung_fur_den_zoologischen_Artenschutz  
und https://www.researchgate.net/publication/282607246 Amphibien brauchen temporare Gewasser
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gez.   (Bund für Umwelt und Naturschutz, LV Berlin) 
gez.   (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Berlin) 
gez.  (Baumschutzgemeinschaft Berlin) 
gez.   (NaturFreunde, LV Berlin) 
gez.   (Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin) 
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Der Standort Gradestraße der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) hat eine besondere 
Kreislaufwirtschaftliche Bedeutung für Berlin: 

Am Standort Gradestraße steht eine Abfall-Umladestation für rund 100.00 Mg/a, 
welche insbesondere für die Entsorgung der Abfälle im südlichen und östlichen 
Stadtgebiet und die Belieferung der Anlagen im Westen, Norden und Nordwesten der 
Stand unersetzlich ist. 
Die Sperrmüll-Aufbereitungsanlage (AAS) behandelt rund 60.000 Mg/a Sperrmüll.  
Die erzeugten Fraktionen gehen zur weiteren Verwertung in verschiedene Anlagen in 
Berlin und Brandenburg.  
Erst am 01.04.2021 eröffnete der Recycling Hof plus. Dieser bietet den Kundinnen und 
Kunden 12 Stunden pro Tag, 6 Tage die Woche eine erweitere Abfallannahme. Der 
Ausbau der Wertstoffhöfe (Ausweitung der Öffnungszeiten und Konzept) ist eine 
zentrale Maßnahme im Berliner Abfallwirtschaftskonzept 2030. 
Am Standort soll eine Recyclinganlage für 166.000 Mg/a Sperrmüll und Altholz sowie 
ein Biomasseheizkraftwerk für ca. 150.000 Mg/a zur Erzeugung von CO2-neutralem 
Strom sowie Nah- und Fernwärme gebaut werden. Das Genehmigungsverfahren ist 
zurzeit in der Ausschreibung.  

Seit Jahren entwickelt die BSR den Standort Gradestraße und plant diesen auch weiterhin zu 
entwickeln. Weitere Standorte mit Entwicklungspotential stehen der BSR nicht zur Verfügung.  
Der Standort hat damit eine enorme Bedeutung für die Entwicklung einer modernen 
Kreislaufwirtschaft in Berlin und steht im Einklang mit dem Berliner Abfallwirtschaftskonzept 
2030.  
Die Abfallbehandlungsanlagen operieren im Tag-& Nachtbetrieb und haben die für diese 
Anlagen üblichen Emissionen (Gerüche, LKW-, Lüftungs- und Maschinenlärm, sowie Licht), 
wobei sich die geplante Wohnbebauung in der direkten Hauptwindrichtung befinden würde. 
Die Flächen des RIAS-Geländes sind bisher weder im Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 
noch im StEP Wirtschaft enthalten und die Planung war für den Wohnungsbau perspektivisch 
nicht absehbar.  

Bei den Planungen zu einer heranrückenden Wohnbebauung sind die 
kreislaufwirtschaftlichen Belange umfassend zu berücksichtigen. Eine Bebauung darf weder 
zu Einschränkungen des bisherigen Betriebs der BSR-Anlagen führen, noch mögliche 
Ausbauvorhaben beeinträchtigen. 

 



 

Seite 3 von 9 

    03.05.2023 
  

 
hier:   Stellungnahme SenMVKU  
 

 
entlang der Gradestraße bereits jetzt drei Betriebsbereiche bestehen (Tanklager Brenntag, 
Chemikalienlager Stockmeier, Gaselager Linde) und mit der Firma GBAV 
(Bodenreinigungsanlage) ggf. ein weiterer hinzukommt, hier sind die Prüfungen nicht 
abgeschlossen. In das Bebauungsplanverfahren 8-98 haben wir dies bereits eingespeist. 
 
Bezüglich des FNP gehen wir grundsätzlich von unserer Unzuständigkeit aus, da erst 
konkrete Bebauungspläne im Hinblick auf Sicherheitsabstände prüffähig sind. 
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    25.05.2023 
  

 
hier:   Stellungnahme SenMVKU   
   
 
nachstehend erhalten Sie Hinweise in Bezug auf den Verkehrslärm im Bereich der 
Flächennutzungsplanänderung Gradestraße, westlich Tempelhofer Weg / Britzer Damm. 

Im Bereich des ehemaligen RIAS-Geländes sollen die Planungsrechtlichen Grundlagen für 
Wohnbebauung sowie die Erweiterung des Ver- und Entsorgungsstandortes geschaffen 
werden. Dazu sind Änderungen der FNP-Darstellung von Grünfläche, gemischter Baufläche 
M2 und Wohnbaufläche W3 in Wohnbauflächen W1 und W2 sowie die südliche Erweiterung 
der Ver- und Entsorgungsfläche erforderlich. Ziele diese Änderungen sind ein verdichteter 
Wohnungsneubau und die Sicherung und Erweiterung gewerblicher Nutzungen. 

Nördlich des ehemaligen RIAS-Geländes befindet sich ein Gewerbegebiet, in dem auch ein 
Kreislaufwirtschaftsstandort der Berliner Stadtreinigung (BSR) ansässig ist. Westlich verläuft 
zwischen Wohnnutzungen eine Werks-/ Rangierstrecke auf das BSR-Gelände. Des Weiteren 
sind hier Kleingärten angesiedelt. Südlich liegt der Friedhof Koppelweg sowie Wohnbebauung 
und kleinere gewerbliche Nutzungen (Tankstelle, Motorradwerkstatt, etc.). Östlich des 
ehemaligen RIAS-geländes liegen ebenfalls Wohnnutzungen, kleine gewerbliche Nutzungen 
sowie der Tempelhofer Weg und der Britzer Damm. 

Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen hat der Bezirk das 
Bebauungsplanverfahren 8-98 eingeleitet. Dieser ist jedoch aus den bisherigen Grünflächen-
Darstellungen des Flächennutzungsplanes zum Teil nicht entwickelbar. Aus diesem Grund 
muss eine parallele Änderung des Flächennutzungsplans erfolgen. 

Nördlich der in Aussicht genommenen Flächen befindet entlang der Gradestraße ein 
Gewerbegebiet. Im westlichen Bereich befindet sich bereits der Kreislaufwirtschaftsstandort 
der Berliner Stadtreinigung (BSR), welcher nach Süden erweitert werden soll. 
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Direkt westlich an den Britzer Damm und an den Tempelhofer Weg angrenzend sollen 
Wohnbauflächen geschaffen werden. Gemäß der Umgebungslärmkartierung 2022 1ergeben 
sich sowohl im Bereich der Fläche W1 als auch im Bereich der Fläche W2 im straßennahen 
Bereich Pegel von bis zu 

LDEN = 75 dB(A) (gewichteter Mittelwert über 24h, aufgerundet auf ganze dB) 
LN = 65 dB(A) (Beurteilungszeitraum von 22:00 bis 6:00 Uhr, aufgerundet auf ganze dB). 

Diese Werte liegen demnach zumindest in Teilen des Plangebietes deutlich über 
Gebietswerten des allgemeinen Wohngebietes oder Mischgebietes sowie den Schwellen der 
Gesundheitsgefährdung (LDEN = 70 dB(A) / LN = 60 dB(A)). 

Somit werden die in Aussicht genommenen Wohnbauflächen W1 und W2 von Norden durch 
Anlagen- und Verkehrslärm und von Osten durch Verkehrslärm belastet. Entsprechend sollte 
von Wohnbau in Straßennähe abgesehen werden (Trennungsgrundsatz), andernfalls sind 
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich, vorzugsweise aktive Maßnahmen an der Quelle. Sollten 
diese nicht oder nicht im ausreichenden Maße verfügbar sein, sind städtebauliche 
Maßnahmen zu ergreifen. Diese werden im Berliner Leitfaden Lärmschutz in der verbindlichen 
Bauleitplanung 2021 beschrieben.  

Für Rückfragen zum Verkehrslärmschutz stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

                                                
1 Die Lärmkarte 2022 steht nun zur Verfügung. Entsprechend sind die aktuellen Lärmwerte im Änderungstext zu 
berücksichtigen. https://www.berlin.de/umweltatlas/verkehr-laerm/laermbelastung/2022/karten/ 
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           23.05.2023 
  

 
hier:   Stellungnahme SenMVKU  

 
 
Es liegt uns eine Zusammenfassung des Gutachtens 

der BSR-Anlage um eine Recyclinghalle in der Gradestraße 73/77 vor (Müller-BBM, 
M167372/03 Version 2 vom 21.03.2023).  
In diesem Gutachten wird eine Überschreitung der anlagenbezogenen Irrelevanz von 2 % 
Geruchsstundenhäufigkeit ausgewiesen. Daher war es notwendig, die Vorbelastung zu 
ermitteln.  
Die Gesamtbelastung wurde im Gutachten mit max. 10 % Geruchsstundenhäufigkeit an den 
bestehenden Wohnnutzungen Tempelhofer Weg berechnet, was dem zulässigem 
Immissionswert nach Anhang 7 TA Luft für Wohn- und Mischgebiete entspricht. An den 
geplanten Wohnnutzungen ergeben sich laut Gutachten max. 17 % Geruchsstundenhäufigkeit. 
Die ermittelten Werte sind soweit plausibel. Einschränkend ist jedoch zu sagen, dass noch 
nicht die vollständige Vorbelastung im Gutachten berücksichtigt wurde. Die Emissionen der 
DEK Deutsche Extrakt Kaffee GmbH in der Cafeastraße 1 sind im Gutachten noch nicht 
berücksichtigt und könnten zu noch höheren Geruchsimmissionswerten führen.  
Eine Gemengelage, wonach Geruchsstundenhäufigkeiten bis zu 15 % zulässig wären, ist hier 
nicht anzunehmen, da es sich um ein geplantes Wohngebiet handelt und nur die tatsächlich 
vorhandenen Nutzungen geltend gemacht werden können. In diesem Fall gilt für die 
geplanten Wohngebiete ein Immissionswert von 10 % Geruchsstundenhäufigkeit, der hier 
deutlich überschritten wird. 
An den Büronutzungen im Gewerbegebiet werden 19 % ausgewiesen. Damit ist ein 
Immissionswert von bis zu 25 % gemäß Anhang 7 TA Luft eingehalten. 

Zudem wird von der BSR am Standort Gradestraße ein nach BImSchG 
genehmigungsbedürftiges Biomasse-Heizkraftwerks geplant. Mit der Realisierung des 
geplanten Biomasse-Heizkraftwerks der BSR ist aufgrund der hohen Abgastemperatur nicht 
mit zusätzlichen relevanten Geruchsemissionen zu rechnen.  
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Hinweis:  

Es wird aus Sicht des Immissionsschutzes darauf hingewiesen, dass im FNP-
Änderungsbereich Wohnnutzung nur sehr eingeschränkt realisierbar ist.  
Es ist zu befürchten, dass durch die geplante heranrückende Wohnbebauung unzumutbare 
Immissionen durch die bekannte geplante Erweiterung der BSR-Anlage verursacht werden 
(Verstoß gegen Rücksichtnahmegebot).  
Potentielle Geruchsbeschwerden durch die Bewohner der geplanten Wohnbebauung sind zu 
erwarten und sogar in der Regel sehr viel häufiger als durch Nachbarn bestehender 
Wohnhäuser, wie Erfahrungen aus dem Beschwerdegebiet Wilhelmsruh zeigen. Das 
Konfliktpotential ist bei heranrückender Wohnbebauung nicht zu unterschätzen. 
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           23.05.2023 

  
 
hier:   Stellungnahme SenMVKU  

 
 

 
Folgende Hinweise können zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch Vorlage der Begründung der 
FNP-Änderung bezüglich Lärmschutz, im speziellen in meiner Zuständigkeit für nach dem 
BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen, gegeben werden. 

Wie in der vorliegenden Begründung aufgeführt, befinden sich im unmittelbaren Umfeld des 
FNP-Änderungsbereichs und somit auch des Geltungsbereiches des B-Planes 8-98 mehrere 
nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen, die z. T auch der 
Industrieemissionsrichtlinie (IE-Richtlinie) unterliegen.  

Es ist deshalb zu beachten, dass die Gesamtbelastung, hervorgerufen durch alle 
beurteilungsrelevanten Anlagen und Betriebe inkl. Anlagenverkehr, im Änderungsbereich des 
FNP zu prognostizierten ist und entsprechend des Schutzstatus je Teilflächen gemäß B-Plan 
8-98 der Immissionsrichtwert einzuhalten ist.  

Es sollen gemäß Begründung der FNP-Änderung die Erweiterungsabsichten der BSR 
(Recyclinghalle und Biomasse-Heizkraftwerk) im Bereich des parallel im Verfahren 
befindlichen B-Plangebietes 8-11 prognostisch bereits berücksichtigt werden.  

Mit der Realisierung des geplanten Biomasse-Heizkraftwerks der BSR ist nicht nur eine 
Erhöhung von Schallemissionen und immissionen durch stationäre Anlagenbestandteile, 
sondern auch eine deutliche Zunahme des An- und Ablieferverkehrs zu erwarten. Demnach 
werden sich auch die Schallemissionen und immissionen im direkten Umfeld der geplanten 
BSR-Anlage und somit im Bereich des B-Plangebietes 8-98 erhöhen.  

Da eine schalltechnische Untersuchung noch nicht vorliegt, kann nicht beurteilt werden, ob 
gewährleistet werden kann, dass durch das B-Planvorhaben Betriebseinschränkungen 
aufgrund von Geräuschimmissionen für die für Berlin existenziellen Anlagen, wie die BSR, 
ausgeschlossen werden können.  

Eine tiefergehende Prüfung kann erst erfolgen, wenn das schalltechnische Gutachten zur 
Beurteilung der Schallemissionen und immissionen vorliegt. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
durch die geplante und an bestehende Industrieanlagen heranrückende Wohnbebauung im 
B-Plangebiet 8-98 Konfliktpotential geschaffen wird. Erfahrungswerte in Berlin zeigen, dass 
die Beschwerdelage von Anwohner hinsichtlich Schallimmissionen bei bereits deutlich 
größeren Abständen zwischen Anlagen und Wohnen hoch ist.  
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Ob hinsichtlich der Aspekte des Lärmschutzes eine Umweltverträglichkeit unter 
Berücksichtigung der geplanten Nutzungen im B-Plangebiet 8-11 für die geplante 
Wohnnutzung im B-Plangebiet 8-98 erreicht werden kann ist offen. Die konkrete Prüfung soll 
gemäß Textteil der FNP-Änderung in den o. g. B-Planverfahren erfolgen. Es ist bereits ohne 
Vorliegen von Schallgutachten davon auszugehen, dass die geplanten Nutzungen im B-
Plangebiet 8-11 der BSR (Biomasseheizkraftwerk und Recyclinghalle) schallrelevante Quellen 
aufweisen, die eine Wohnnutzung im allgemeinen Wohngebiet in der unmittelbaren 
Nachbarschaft bzw. im B-Plangebiet 8-98 nicht ohne Weiteres zu lässt. 

In der vorliegenden Planung handelt es sich um zwei getrennte nach BImSchG 
genehmigungsbedürftige Anlagen (Recyclinghof und Umladestation Süd).
Des Weiteren ist die zum Bebauungsplan 8-98 ergangene Stellungnahme zu beachten.

Redaktioneller Hinweis:
Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter heißt es: 

-Fläche und weist einen 
offenen bis halboffenen Brachecharakter mit teils lockerem Gehölzbestand auf. 

Im Norden sind Gewerbe- und Industrieflächen sowie im Nordosten der BSR-Standort 
prägend.

Der BSR-Standort befindet sich nicht im Nordosten, sondern im Nordwesten (Recyclinghof),
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Von: Automatische-Email-nicht-anworten@stadtentwicklung.berlin.de
Gesendet: Dienstag, 30. Mai 2023 11:48
An: SenSBW Flächennutzungsplanung
Betreff: Bürgerbeteiligung zur FNP-Änderung : 05/17

Bezirk: Neukölln 
Teilbereich (Name): Bereich Gradestraße, westl. Tempelhofer Weg / Britzer Damm 
Änderung Nr.: 05/17   

Im Änderungsentwurf dargestellte Flächennutzung bzw. Teil der Begründung/ Umweltbericht, auf die sich der 
Vorschlag bezieht: 
Bauvorhaben BSR, gewerbliche Baufläche  

Meine Stellungnahmen/ Vorschläge: 
Da die Auswirkungen, die wie der Tagesspiegel berichtet, erhebliche Auswirkungen auf die  
Umgebung haben können, beantrage ich die Trennung dieses Bauvorhabens der BSR von der  
geplanten Wohnbebauung.  
Daher ist die Änderung des FNP in dieser Form abzulehnen.  

Erläuterungen: 
In der Begründung und Prüfung der geplanten Wohnbebauung werden auf 10-11 Seiten  
umfangreich die Auswirkungen der künftigen Wohnbebauung auf Natur und Umwelt  
dargestellt. Ergänzt werden die schriftlichen Darlegungen durch 30 Seiten Karten- und  
Grafikmaterial.  
Das Bauvorhaben der BSR findet sich nur in vereinzelten, kurzen Sequenzen  
(zusammengefasst max. 1 1/2 Seiten) der schriftlichen Darlegungen wieder. Auswirkungen  
auf Natur und Umwelt werden nicht betrachtet. Wie der Presse zu entnehmen ist, ist das das  
Bauvorhaben der BSR bereits sehr konkret. Daher muss es auch, analog zur geplanten  
Wohnbebauung, entsprechend konkretisiert in der Änderung des FNP ausgeführt werden.  
Alternativ muss es aus dem Änderungsvorschlag entfernt und separat in einem neuen  
Änderungsvorschlag dargestellt werden.  

Absender: 

Name:  
Geschlecht:  
Straße und Hausnr.:   
PLZ und Ort:  
E-Mail-Adresse:  
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Von: Automatische-Email-nicht-anworten@stadtentwicklung.berlin.de
Gesendet: Montag, 24. April 2023 19:51
An: SenSBW Flächennutzungsplanung
Betreff: Bürgerbeteiligung zur FNP-Änderung : 05/17

Bezirk: Neukölln 
Teilbereich (Name): Bereich Gradestraße, westl. Tempelhofer Weg / Britzer Damm 
Änderung Nr.: 05/17   

Im Änderungsentwurf dargestellte Flächennutzung bzw. Teil der Begründung/ Umweltbericht, auf die sich der 
Vorschlag bezieht: 
Geschützte Flächen für Amphibien  

Meine Stellungnahmen/ Vorschläge: 
Es finden sich auf dem Plan keine Schutzzonen für die dort ansässigen,geschützten Amphibien. Warum?  

Erläuterungen: 
Sowohl in Rudow, als auch auf dem Rias Gelände gibt es Amphibien Vorkommen, die die letzten Jahrzehnte in 
menschlicher Gesellschaft überlebt haben. Dies sollte den Tieren auch in Zukunft ermöglicht werden, zumal der 
Mensch z.B. in Dürreperioden leichter eingreifen und ein Überleben der Tiere sichern kann. Zudem machen die 
Anwohner und auch speziell Kinder wertvolle Erfahrungen mit der Umwelt.  

Absender: 

Name:  
Geschlecht: weiblich 
Straße und Hausnr.:   
PLZ und Ort:  
E-Mail-Adresse:  
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